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Halbmonatsschrift fur Erziehung und Unterricht

Ölten, 15. Februar 1965 52.Jahrgang Nr. 4

Sondernummer:
Der neue Entwurf zur Maturitätsverordnung im Kreuzfeuer der Kritik

Unsere Sondernummer will ein Beitrag sein zur heftig
entbrannten Diskussion um den vor einigen Wochen

erschienenen Vorentwurf fur eine neue Maturitats-
Anerkennungsverordnung (MA V).
Seit Jahrzehnten bricht die Forderung nach einer Reform
unseres Gymnasiums nicht ab. Ist die jetzt vorgelegte

MA V ein erster Schritt aufdem Wege zu dieser Reform
Oder hat Dr. A. Muller-Marzohl recht, wenn er

behauptet, daß durch diese neuen Bestimmungen dem

schweizerischen Gymnasium die Fesseln der Tradition
noch enger angelegt werden sollen

Es muß vielleicht vorausgeschickt werden, daß eine

Änderung der buher geltenden Vorschriften sich geradezu

aufgedrängt hatte, weilfast allgemein gefordert worden

war, es mögen in fukunft auch die Absolventen der

C-Maturitat (Maturitat ohne Latein) zum Medizinstudium

zugelassen werden.

Es sei in diesem Zusammenhang daran erinnert, daß der

Bund zwar bloß ermächtigt ist, allgemeine Richtlinien

fur die Maturitat künftiger Mediziner zu erlassen, daß

er aber dadurchfaktisch den Charakter der der kantonalen

Schulhoheit unterstellten Gymnasien prägt, weilja
sozusagen alle Gymnasien künftige Mediziner auszubilden
haben.

Das neue Reglement sieht aber nicht nur die Anerkennung
der Maturitat vom Typus C als Grundlage fur das

Medizinstudium vor, sondern enthalt erstmals auch

nähere Bestimmungen fur den sogenannten zweiten

Bildungsweg (Art. 16), gibt allgemeine Richtlinien

zur Facheraufteilung, zur Notengebung usw.
Es kommt daher duser neuen, noch nicht ratifizierten
MA V große Bedeutung zu. Und darum erscheint es uns

als richtig, daß sich die Lehrer aller Stufen mit dieser

Frage auseinandersetzen.

Die <Schweizer Schüler will weder positiv noch negativ
Stellung nehmen zu den aufgeworfenen Problemen,
sondern lediglich mithelfen, die Standpunkte klarzulegen
und die Diskussion zu befruchten. CH

Neue Fesseln für das
Schweizer Gymnasium

Zur Revision der < Eidgenossischen Verordnung über die

Anerkennung der Matuntatsausweise>

Dr. Alfons Muller-Marzohl, Luzern

Vorbemerkung

Dieser Beitrag ist in verkürzter Form in der <WeItwoche>*
erschienen. Dabei sind einige Stellen, die fur die Absichten
des Autors nicht unwesentlich sind, aus Platzgrunden
weggefallen. Wir geben hier den vollen Wortlaut wieder.

Vor einigen Wochen ist der längst erwartete
Entwurf einer neuen Maturitätsverordnung erschienen.

Eine Änderung der jetzigen Vorschriften
war notwendig geworden, weil von verschiedener
Seite die Aufhebung des Lateinzwanges fur
Medizinstudenten, das heißt die volle Anerkennung

der C-Maturitat, verlangt wurde und weil
man die Anerkennung des < Zweiten Bildungsweges»

prüfen wollte.

* <Die Weltwoche», Nr. 162g vom 29. Januar 1965, S. 27.
Mit freundlicher Erlaubnis der Redaktion.
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